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Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des 
Trainings- und Kursbetriebs beim TV Bornich 

 
 
 
Vorwort 
 
Grundlage für die Wiederaufnahme des Trainings- und Kursbetriebs sind die Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) in der jeweils aktualisierten Fassung 
und die dort genannten Hygienekonzepte, die Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltung 
des Rhein-Lahn-Kreises, die Empfehlungen des Landessportbundes Rheinland-Pfalz (LSB 
RLP) und die 10 Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Soweit sich 
hieraus Änderungen ergeben, wird auch dieses Konzept angepasst. 
 
Ab dem 15.06.2020 kann in den Abteilungen wieder trainiert werden, bestehende oder neue 
Kurse können fortgesetzt oder eingerichtet werden.  
 
Dieses Konzept wird bei Bedarf sportartspezifisch durch die Abteilungen ergänzt. 
 
 
1. Teilnahmevoraussetzungen 

• Die Teilnahme am Training/Kurs ist freiwillig. 

• Teilnehmer/innen (TN) mit Symptomen einer Atemwegserkrankung (Husten, Fieber, 
usw.) bleiben zu Hause. Dies gilt auch, wenn Personen aus dem gleichen Haushalt 
diese Symptome zeigen oder wenn in den letzten zwei Wochen ein Kontakt zu einer 
infizierten Person bestand. 

• Alle Übungsleiter/innen (ÜL) und TN beachten die im Reinigungs- und Desinfektions-
plan festgelegten Einzelmaßnahmen und die unter Ziffer 2 festgelegten Regelungen. 

• Alle TN sind in Anwesenheitslisten erfasst. 

• Alle TN sind in die Regelungen eingewiesen. 

• Die Nutzung der Sporthalle ist nur mit ÜL erlaubt. 
 
2. Regelungen für den Trainings- und Kursbetrieb  

• Beim Training muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. 

• Die Sporthalle bietet mit rund 400 m² und der vorgegebenen Trainingsfläche von 10 
m² maximal 40 Personen Platz. 

• Das Sport- und Gemeindezentrum (SpuGZ) wird einzeln betreten. Dies gilt analog für 
den Außensport. 

• Es ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen, der in der Sporthalle abgelegt werden 
kann.  

• Im Obergeschoss wird lediglich die Behindertentoilette geöffnet, im Untergeschoss 
nur eine Damentoilette. Dadurch wird gewährleistet, dass jeweils nur eine Person die 
Toilette benutzen kann. 
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• Die übrigen Toiletten und die Umkleideräume bleiben geschlossen. 

• Im Foyer werden Hocker bereitgestellt, um ggf. Überbekleidung und Straßenschuhe 
abzulegen.  

• Nach Einlass aller TN verschließt der/die ÜL die Eingangstür. 

• Vor dem Betreten der Sporthalle und nach einer Toilettennutzung waschen ÜL und 
TN die Hände nach den allgemein vorgegebenen Regelungen und desinfizieren die-
se mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel (Stand-/Wandspender). 

• Die Sporthalle wird einzeln betreten, den Anweisungen des ÜL ist Folge zu leisten. 

• Die ÜL sorgen für eine dauerhafte Belüftung der Sporthalle. 

• Nach Beendigung des Trainings werden unter Anleitung des ÜL alle benutzten 
Sportgeräte mit bereitgestellten Desinfektionstüchern gereinigt. 

• Die Sporthalle wird einzeln verlassen. Gleiches gilt für das Verlassen des Gebäudes. 

• Alle Kontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter, usw.) werden abschließend vom ÜL 
desinfiziert.  

 
3. Verantwortliche Personen 

• Der TV Bornich hat nach den Vorgaben bzw. Empfehlungen einen Beauftragten be-
nannt, der die Einhaltung der Regelungen überwacht (Corona-Beauftragter). 

• Diese Aufgabe übernimmt der Geschäftsführer des TV Bornich Hans-Gerold Schmidt-
Simon. 

• Er ist dabei auf die Unterstützung aller ÜL angewiesen.  

• Er ist dafür verantwortlich, dass die notwendigen Hygienemittel zur Verfügung ste-
hen. Dabei ist er auch auf die Informationen durch die ÜL angewiesen. 

• Er ist in erster Linie Ansprechpartner für alle ÜL, für die Abteilungen und den Vor-
stand, aber auch ggf. für die Kreisverwaltung oder das Gesundheitsamt.  

• Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten. 
 

4. Schlussbestimmungen 

• Dieses Konzept lebt mit den ÜL und TN, also mit allen Beteiligten. Gemeinsam kann 
beim TV Bornich wieder Sport – wenn auch mit Einschränkungen – erlebt werden. 

• Der TV Bornich weist darauf hin, dass die CoBeLVO eine Auflistung von Ordnungs-
widrigkeiten enthält, die mit Bußgeldern geahndet werden können. Soweit diese Ord-
nungswidrigkeiten das persönliche Verhalten betreffen, ist jeder TN selbst verantwort-
lich.  

• Wer den Anweisungen der ÜL oder des Corona-Beauftragten nicht Folge leistet, kann 
vom Training ausgeschlossen werden. 

• Dieses Konzept, der Reinigungs- und Desinfektionsplan und die Hygienetipps werden 
in und am SpuGZ ausgehängt. 

 
 
 
 
gez. Andreas Becker      gez. Hans-Gerold Schmidt-Simon 
      Vorsitzender        Corona-Beauftragter 


